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Einleitung 
 
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
 
Wie Sie nachstehend feststellen, beantragt 
der Gemeinderat, die Steueranlage um 
zwei Steuerzehntel anzuheben. Diese Er-
höhung haben wir nach langer Diskussion 
entschieden. Wir wissen, dass zurzeit noch 
manches in der Schwebe ist, aber trotz al-
ledem fest geplant. Die Urnenabstimmung 
für die Schulhauserweiterung steht uns 
noch bevor. Zudem müssen wir dem Ge-
meindeverband Kirchberg in Zukunft mehr 
Beiträge leisten für den Neubau der Ober-
stufe. Vorgängig muss jedoch Kirchberg ein 
neues Primarschulhaus bauen. Mit einer 
neuen Schulanlage werden wir zukunftsfä-
hig und nachhaltig. Kurzfristige Flickarbei-
ten fallen weg und die neue Schule steht 
mehrere Jahrzehnte zur Verfügung. Eben-
falls werden wir flexibel für unterschiedliche 
Unterrichtsformen. Es ist heue üblich, dass 
Gruppenräume vorhanden sind. Das Lern-
klima wird verbessert, was eine positive 
Auswirkung auf Schüler und Lehrkräfte hat. 
Ich danke Ihnen für die Zustimmung zur 
Steuererhöhung. 
 
Noch ein Rückblick auf unsere Bundes-
feier. Ich war positiv überrascht, dass so 
viele Personen teilgenommen haben. Ge-
rade heute mit dieser schwierigen Weltlage 

ist es umso wichtiger, dass wir uns auf un-
sere Werte besinnen. Freiheit, Demokratie 
und Gerechtigkeit. Daran müssen wir im-
mer arbeiten, das geschieht nicht von al-
leine. Wichtig ist auch ein soziales Netz, 
das niemand durch die Maschen fällt.  
Unter dem sozialen Netz verstehe ich auch 
einen Ort, wo man hingehen kann und 
Menschen trifft. Besonders für ältere Perso-
nen ist das nicht immer einfach. Sie gehen 
nicht mehr in die Schule oder zur Arbeit. 
Daher ist unser monatliches Seniorenes-
sen so wichtig. Ich habe vernommen, dass 
mehr Senioren und Seniorinnen am Essen 
teilnehmen könnten. Es hat noch Platz, wer 
also über 65 Jahre alt ist, kommen Sie, 
schauen Sie doch mal rein. Die Daten sind 
jeweils im Info veröffentlicht. Wer gerne ei-
nen Beitrag mit Arbeit leisten möchte, un-
sere Altersvereinigung sucht Personen die 
mithelfen, sei es in der Küche im Saal oder 
in der Administration. Erkundigen Sie sich 
bei meinem Gemeinderatskollegen Hans 
Peter Mori. Der Gemeinderat dankt allen 
die sich zum Wohle unserer Gesellschaft 
einsetzen.  
 
Patrizia Lambroia  
Gemeinderatspräsidentin 
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Traktandenliste Gemeindeversammlung 3. Dezember 2025 
 
Ordentliche Versammlung der Einwohnergemeinde 
 
Mittwoch, 3. Dezember 2025, 20.00 Uhr, im Gemeindesaal, Alchenflüh 
 

1. Budget 2026 
Genehmigung des Budgets, der Steueranlage und der Liegenschaftssteuer für das 
Jahr 2026. Informationen über den aktuellen Finanzplan.  

 
2. Verpflichtungskredit Ringschluss Wasserleitung Industriestrasse Rüdtligen 

Genehmigung  
 

3. Verpflichtungskredit Nachrüsten Steigzone FTTH 
Genehmigung  

 
4. Nachkredit und Kreditabrechnung Ortsplanungsrevision 

Genehmigung 
 

5. Kreditabrechnung Sanierung Mühleweg 
Kenntnisnahme 

 
6. Informationen Gemeinderat 

 
7. Verschiedenes 

 
Jungbürgerfeier mit anschliessendem Apéro 

 
Jungbürgerfeier 
Im Anschluss an die Gemeindeversammlung findet die Übergabe der Bürgerbriefe an die an-
wesenden Jungbürger/innen statt. 
 
Aktenauflage 
Die Unterlagen zu den Traktanden liegen 30 Tage vor der Versammlung zur Einsichtnahme 
durch die Stimmberechtigten in der Gemeindeschreiberei, Jurastrasse 19, Alchenflüh, auf. In 
der INFO November 2025, welche den Haushaltungen in der Gemeinde vor der Versammlung 
zugestellt wird, sind die wichtigsten Erläuterungen und die Anträge des Gemeinderates zu den 
Traktanden enthalten. 
 
Rechtsmittel und Organisationsbestimmungen 
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen nach der Versammlung 
schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Emmental in Langnau einzureichen 
(Art. 63ff Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). Die Verletzung von Zuständigkeits- und Ver-
fahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Artikel 49a Gemeindegesetz GG; Rügepflicht). 
Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse 
nachträglich nicht mehr Beschwerde führen. 
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Stimmberechtigt sind an der Versammlung alle Einwohnerinnen und Einwohner mit Schweizer 
Bürgerrecht, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt und seit mindestens 3 Monaten Wohnsitz 
in der Gemeinde Rüdtligen-Alchenflüh haben. 
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Genehmigung Budget 2026

Vorbericht 

1 Auf einen Blick (Management Summary)
Das Budget 2026 basiert auf dem eingereichten Zahlenmaterial der einzelnen Kommissio-
nen und den Angaben der kantonalen Ämter. Es wurde von der Finanzverwalterin zusam-
mengestellt, durch das Finanzbüro überprüft und am 4. November 2025 durch den Gemein-
derat genehmigt. Der Aufbau des Budgets erfolgt nach dem Rechnungslegungsmodell 
HRM2 für Einwohnergemeinden und weist die Ergebnisse des Gesamthaushaltes, des all-
gemeinen Haushaltes (steuerfinanziert) und der Spezialfinanzierungen Antennen- und Ka-
belfernsehen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung und Forstwirt-
schaft aus. Für die Verbuchung wird das EDV-Programm „Abacus“ verwendet.

Das Budget 2026 rechnet bei einer Steuererhöhung um 2.0 Anlagezehntel mit einer Steu-
eranlage von 1.65 Einheiten. Mit dieser Steuererhöhung schliesst das Budget des allgemei-
nen Haushaltes mit einem Ertragsüberschuss von CHF 191'480.00 ab. Der Gesamthaus-
halt, steuerfinanzierter Bereich und Spezialfinanzierungen zusammen, weisen einen Er-
tragsüberschuss von CHF 221'400.00 aus. Der gesamte Personalaufwand ist im Vergleich 
zum Budget 2025 um CHF 26'075.00 höher berechnet. Die höheren Kosten begründen sich 
infolge Erhöhung des Stellenetats beim Verwaltungspersonal und den höheren Lohnauf-
wendungen für Aufgabenhilfe und Aushilfs-Reinigungspersonal im Bereich der Schulliegen-
schaften. Der gesamte Sach- und übriger Betriebsaufwand weist einen Mehraufwand von 
CHF 33'140.00 aus. Höhere Ausgaben sind hauptsächlich im Unterhalt Wasserbau und der 
Abwasserentsorgung geplant. Der Finanz- und Lastenausgleich generiert im Vergleich zum 
Budget resp. den bereits bekannten Zahlen 2025 eine Zunahme von rund CHF 151'587.00.
Im Budget 2026 ist eine Erhöhung der Steueranlage auf 1.65 Einheiten vorgesehen und in 
den Berechnungen berücksichtigt. Die Einkommenssteuern liegen mit CHF 4'001'535.00 
um CHF 599'535.00 höher als noch in der Vorjahresplanung und die Vermögenssteuern 
verzeichnen einen Mehrertrag von CHF 30'345.00.

Gesamthaushalt
CHF 221'400.00

Allgemeiner Haushalt
CHF 191'480.00

Spezialfinanzierungen
CHF 29'920.00

Antennen- und 
Kabelfernsehen
CHF 33'910.00

Wasser-
versorgung

CHF 8'790.00

Abwasser-
entsorgung

CHF -10'055.00

Abfall-
entsorgung

CHF 1'555.00

Forst-
wirtschaft

CHF -4'280.00

5



2 
 

2 Erläuterungen 
2.1 Allgemeines 

- Ausgangslage 
Die Wirtschaftsprognosen für das laufende Jahr sind tendenziell tief und vorsichtig. 
Risiken sind nicht nur die geopolitischen Spannungen sondern auch die Problematik 
der drohenden Handelshemmnisse. Folgen der angedrohten Zölle würden einen 
Rückgang bei den Wirtschaftszahlen bedeuten. Die Erweiterung des Kindergartens 
ist sehr gut vorangeschritten und wird voraussichtlich Ende Jahr 2025 abgeschlossen 
sein. Der jährliche Abschreibungsaufwand für den Kindergarten beträgt ca. 
CHF  70'000.00. Der gesamte Transferaufwand, welcher die Entschädigungen an die 
Kantone, Gemeinden, Gemeindeverbände, sowie private und öffentliche Unterneh-
mungen beinhaltet, weist im Vergleich zum Budget 2025 einen Mehraufwand von ins-
gesamt CHF 18'585.00 aus. Die Auflösung der Neubewertungsreserve ab dem Jahr 
2021 generiert einen jährlichen Ertrag von CHF 729'290.00.  

- Steueranlage 
Der Gemeindeversammlung wird eine Gemeindesteueranlage von 1.65 Einheiten so-
wie Liegenschaftssteuern von 1.2 o/oo der amtlichen Werte beantragt. Die Anlage der 
Gemeindesteuern soll somit um zwei Steueranlagezehntel von 1.45 auf 1.65 Einhei-
ten erhöht werden. 

Der Finanzplan zeigt auf, dass die Gebühren- und Steuereinnahmen die laufenden 
Konsumausgaben nicht mehr decken. Einerseits steigen die Kosten an die kantona-
len Lastenverteiler stetig an. Andererseits ist bei den Steuereinnahmen mit der aktu-
ellen Steueranlage kein Wachstum zu erwarten. Auch ist zum heutigen Zeitpunkt un-
klar welche Konsequenz der Wegfall des Eigenmietwertes auf die Steuererträge ha-
ben wird. Im Hinblick auf die geplanten zukünftigen Investitionen insbesondere die 
Schulraumplanung und die bevorstehenden Mehraufwendungen für das Oberstufen-
zentrum Kirchberg ist eine Steuererhöhung unumgänglich. Trotz der guten Rech-
nungsabschlüsse in den vorangehenden Jahren sind die geplanten künftigen Ausga-
ben nicht mehr tragbar. Erwähnenswert ist hierbei, dass von den positiven Rech-
nungsabschlüssen nur ein Teil liquide Mittel generiert hat. Wie die Finanzplanung 
aufzeigt, liegt der Selbstfinanzierungsgrad über sämtliche Planjahre im negativen Be-
reich. Der Selbstfinanzierungsgrad gibt Antwort auf die Frage, wie weit die Investitio-
nen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Sämtliche Werte unter 
50% sind ungenügend. Der Finanzplan mit Steuererhöhung zeigt einen Durchschnitt-
wert von -11.49% ohne Steuererhöhung liegt der Wert bei -27.55%. 

Damit der Gemeinderat das aktuelle und zukünftige Leistungsangebot langfristig auf-
rechterhalten und die Entwicklung einer massiven Neuverschuldung abbremsen 
kann, ist eine entsprechende Korrektur der Steueranlage notwendig. 

 

2.2  Erfolgsrechnung 

2.2.1 Erläuterung zur Entwicklung Personalaufwand 
Gegenüber dem Budget 2025 generiert der gesamte Personalaufwand einen Mehrauf-
wand von CHF 26'075.00. Die höheren Kosten begründen sich infolge Erhöhung des 
Stellenetats beim Verwaltungspersonal und den höheren Lohnaufwendungen für Auf-
gabenhilfe und Aushilfs-Reinigungspersonal im Bereich der Schulliegenschaften. Im 
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Vergleich zum Rechnungsjahr 2024 ist eine Zunahme von rund CHF 91'813.35 zu ver-
zeichnen. Die Löhne wurden mit einer Teuerung von 0.4 % und gemäss individuellen 
Gehaltserhöhungen berechnet.  
 

2.2.2. Erläuterung zur Entwicklung Sach- und Betriebsaufwand 
Der Sachaufwand im Budget 2026 nimmt gegenüber dem Budget 2025 um 
CHF  33'140.00 zu. Die höheren Ausgaben sind hauptsächlich für den Gewässerunter-
halt Dorfbach, die Neophytenbekämpfung und die Spülung der Abwasserschächte ge-
plant. 
 

2.2.3 Erläuterungen zu den Abschreibungen Verwaltungsvermögen 
Die Abschreibungen im Budget 2026 betragen CHF 440'585.00. Im Vergleich zum Vor-
jahresbudget erhöht sich der Aufwand um CHF  97'980.00, begründet durch die neuen 
jährlichen Abschreibungen von CHF 70'000.00 für die Erweiterung des Kindergartens 
und den weiteren abgeschlossenen Investitionsprojekten. Mit Inbetriebnahme der voll-
endeten neuen Investitionen beginnt die Nutzungsdauer zu laufen und der Abschrei-
bungsaufwand nimmt zu.  
 

2.2.4 Erläuterungen zur Entwicklung vom Finanzaufwand 
Der Finanzaufwand ist mit CHF 70'065.00 um CHF 190.00 tiefer als im Budget 2025.  
 

2.2.5 Erläuterungen zur Entwicklung der Einlagen in Spezialfinanzierungen 
Die Spezialfinanzierungen werden in der Erfolgsrechnung ausgeglichen dargestellt. Das 
Ergebnis wird am Ende der Funktion als Aufwand- oder Ertragsüberschuss mit dem 
Konto 9010 (Ertragsüberschuss) und 9011 (Aufwandüberschuss) aufgeführt. Die An-
schlussgebühren in Wasser und Abwasser werden in der Erfolgsrechnung verbucht und 
in gleicher Höhe in die Spezialfinanzierung Werterhalt eingelegt. Die ordentlichen Einla-
gen fallen entsprechend tiefer aus. Die Einlagen in den Werterhalt betragen im vorlie-
genden Budget sowohl beim Wasser als auch beim Abwasser 100 %. 
 

2.2.6 Erläuterungen zum Transferaufwand 
Unter dem Begriff „Transferaufwand“ werden alle Beiträge an Bund, Kanton, Gemein-
den, Gemeindeverbände und private Haushalte sowie die Dienstleistungen unseres 
Werkhofs zusammengefasst. Darin sind unter anderem alle Beiträge enthalten, die den 
Lastenausgleich (siehe Pt. 2.2.9) betreffen, aber auch fast alle Aufwände im Bereich 
Soziale Sicherheit. Der Transferaufwand verzeichnet gegenüber der Vorjahresplanung 
einen Mehraufwand von CHF 18'585.00. Die Mehrkosten sind vorwiegend an das Werk-
hofunternehmen und den Finanz- und Lastenausgleich entstanden. Beim Werkhofunter-
nehmen wurde der Stundenansatz für die beziehenden Leistungen um CHF 10.00 er-
höht und beträgt neu CHF  65.00. Weiterhin rechnet der Werkhof mit der zusätzlichen 
Neuanstellung eines Werkhofmitarbeiters was zu höheren Personalaufwendungen führt. 
Gegenüber dem Budget resp. den bereits bekannten Zahlen 2025 ist im Budget 2026 
eine Zunahme des Aufwandes um rund CHF  151'587.00 zu verzeichnen. Eine markante 
Zunahme ist im Bereich der Sozialhilfe erkennbar. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2025 
beträgt der Mehraufwand CHF 199'453.00. Gemäss Prognoseannahme ist bei der Sozi-
alhilfe der Betrag pro Einwohner im Vergleich zum Jahr 2025 um CHF 55.00 gestiegen. 
Ein Rückgang ist hingegen bei den Lehrerbesoldungen zu verzeichnen. Tiefere Lehrer-
besoldungen sind hauptsächlich in der Primarstufe und bei den Beiträgen an den Ge-
meindeverband festzustellen. Der Zuschuss aus dem Disparitätenabbau beträgt 

7



4 
 

CHF 592'205.00, was gegenüber dem Rechnungsjahr 2025 einen Mehrertrag von 
CHF 127'659.00 generiert.  

 
2.2.7. Erläuterung zur Entwicklung Interne Verrechnung 

Als interne Verrechnungen werden hier die Personal- und Zinskosten gegenüber ande-
ren Abteilungen zusammengefasst. Insgesamt werden Dienstleistungen im Betrag von 
CHF 252'075.00 intern verrechnet. Für die Spezialfinanzierungen erscheinen die Dienst-
leistungen beim „Transferaufwand“ und die Verrechnungszinsen im Finanzaufwand bzw. 
im Finanzertrag. 
 

2.2.8 Erläuterung zur Entwicklung Steuerertrag 
Im Budget 2026 ist eine Erhöhung der Steueranlage auf 1.65 Einheiten vorgesehen 
und in den Berechnungen berücksichtigt. Die Einkommenssteuern liegen mit 
CHF 4'001'535.00 um CHF 599'535.00 höher als noch in der Vorjahresplanung und 
die Vermögenssteuern verzeichnen einen Mehrertrag von CHF 30'345.00. Bei den 
Grundstückgewinnsteuern wird mit einer Ertragsreduktion von CHF 100'000.00 ge-
rechnet. 
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2.3 Investitionen 
Es sind Investitionsausgaben von CHF 2'705'000.00 geplant, welche den Berechnun-
gen der Kapitalkosten (Abschreibungen, Zinsen) zugrunde liegen. 

 
 

 Folgende Investitionen sind im Budget 2026 eingestellt: 
 

(Steuerhaushalt) 
- Planung Vorprojekt Verwaltungsliegenschaft 
- Erweiterung Kindergarten 
- Planung Schulen und Bibliothek 
- Planung Doppelturnhalle, Tagesschule und Kita 
- Sanierung Innenräume Kindergarten 1 + 2 
- Sanierung Gebäudeanschluss 
- FTTH Neuanschlüsse Inhouse-Erschliessungen OTO-Dose 
- Temporegime Alchenflüh 2. Etappe 
- Ausführung Strassenunterhalt 
- Installation, Heizkörper Anschluss Werkhof 
- Strassenbeleuchtung, Leitungsersatz 
- Sanierung Jägerweg/Alpenblickstrasse 
- Unterhaltsplanung Fliessgewässer 
 
(Spezialfinanzierungen) 
- Hydrant Ringschluss Industriestrasse 
- Periodischer Unterhalt Abwasseranlagen (SAW+MAW, Stufe 1) 
- Reinigung und Zustandsaufnahme Kanalnetz 

 
Die Nettoinvestitionen zu Lasten des Steuerhaushaltes betragen gesamthaft 
CHF  2'145'000.00. Die Investitionen zu Lasten der Spezialfinanzierungen betragen 
CHF  560'000.00. 

 
3 Ergebnis 

Allgemeine Übersicht 
 

Budget  
2026 

Budget 
2025 

Rechnung  
2024 

Ergebnis Erfolgsrechnung: 
- Gesamthaushalt 221'400.00 -249'115.00 808'298.07 

- Allgemeiner Haushalt  191'480.00 -245'030.00 694'547.39 
- aller Spezialfinanzierungen  29'920.00 -4'085.00 113'750.68 
Steuerertrag natürliche Personen  4'476'400.00 3’861'600.00 4'073'828.40 
Steuerertrag juristische Personen  552'795.00 560'700.00 729'568.20 
Liegenschaftssteuern 607'000.00 599'000.00 593'480.70 
Nettoinvestitionen  2'705'000.00 3'631'000.00 861'115.50 
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4 Eigenkapitalnachweis (Bilanzüberschuss) 
Die Entwicklung des Eigenkapitals des Steuerhaushalts der Einwohnergemeinde sieht fol-
gendermassen aus: 
 
Bilanzüberschuss per 01.01.2025 CHF 7'120'665.19 
./. budgetiertes Ergebnis für 2025 CHF -245'030.00 
./. budgetiertes Ergebnis für 2026 CHF 191'480.00 
./. Aufhebung der zusätzlichen Abschreibungen CHF 932'955.38 
   (Bilanzinterne Buchung) 
  --------------------------- 
Voraussichtlicher Bilanzüberschuss per 31.12.2026 CHF 8'000'070.57 
 ================ 

 
Der voraussichtliche Bilanzüberschuss von rund CHF 8'000'070.00 per 31.12.2026 ent-
spricht einer Reserve von gut 26 Steuerzehnteln. 

 
 

5 Antrag des Gemeinderates 
a) Genehmigung der neuen Steueranlage für die Gemeindesteuern von 1.65  

(Erhöhung von bisher 1.45 auf neu 1.65) 
b) Genehmigung der Steueranlage für die Liegenschaftssteuern von 1.2 o/00 (wie bisher) 
c) Das Budget 2026 bestehend aus: 

Allgemeiner Haushalt Ertragsüberschuss CHF 191'480.00 
SF Antennen- & Kabelfernsehen Ertragsüberschuss CHF 33'910.00 
SF Wasserversorgung Ertragsüberschuss CHF 8'790.00 
SF Abwasserentsorgung Aufwandüberschuss CHF -10'055.00 
SF Abfall Ertragsüberschuss CHF 1'555.00 
SF Forstwirtschaft Aufwandüberschuss CHF -4'280.00 
Gesamthaushalt Ertragsüberschuss CHF 221'400.00 
 

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, das vorliegende Budget zu genehmigen. 
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Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde 

Bezeichnung Budget 2026  Budget 2025  Rechnung 
2024  

Erfolgsrechnung      
Betrieblicher Aufwand 9'918'490.00 9'742'710.00 8'770'195.76 
Betrieblicher Ertrag 8'620'745.00 8'004'485.00 8'288'315.14 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1'297'745.00 -1'738'225.00 -481'880.62 
Finanzaufwand 70'065.00 70'255.00 73'653.35 
Finanzertrag 859'920.00 830'075.00 875'116.69 
Ergebnis aus Finanzierung 789'855.00 759'820.00 801'463.34 
Operatives Ergebnis -507'890.00 -978'405.00 319'582.72 
Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 240'575.40 
Ausserordentlicher Ertrag 729'290.00 729'290.00 729'290.75 
Ausserordentliches Ergebnis 729'290.00 729'290.00 488'715.35 
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 221'400.00 -249'115.00 808'298.07 
Investitionsrechnung     
Investitionsausgaben 2'705'000.00 3'631'000.00 893'501.80 
Investitionseinnahmen 0.00  0.00  32'386.30 
Ergebnis Investitionsrechnung -2'705'000.00 -3'631'000.00 -861'115.50 
Finanzierungsergebnis /  
Selbstfinanzierung     
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 221'400.00 -249'115.00 808'298.07 
Abschreibungen Verwaltungsvermögen 440'585.00 342'605.00 310'216.05 
Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen 240'380.00 240'380.00 240'371.00 
Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierung 
Wertberichtigung Beteiligungen VV 
Einlage in das Eigenkapital 
Entnahme aus dem Eigenkapital 

-137'540.00 
 

0.00 
-729'290.00  

-100'295.00 
 

0.00 
-729'290.00  

-63'813.70 
 

240'575.40 
-729'290.75 

Selbstfinanzierung 35'535.00 -495'715.00  806'356.07 
Nettoinvestitionen     
Ergebnis Investitionsrechnung -2'705'000.00 -3'631'000.00 -861'115.50 
Finanzierungsergebnis -2'669'465.00 -4'126'715.00 -54'759.43 
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) 
 
Kommentar: 

Das Gesamtergebnis zeigt auf, wie viel Aufwand und Ertrag die gesamte Gemeinde inklusive 
der Spezialfinanzierungen verursacht, beziehungsweise generiert. Nach zusätzlicher Berück-
sichtigung von Finanzaufwand und -ertrag wird das operative Ergebnis mit CHF 507‘890.00 
ausgewiesen. Dieses Ergebnis zeigt, dass mit Steuererträgen, Beiträgen und Gebühren die 
Aufwendungen der Gemeinde nicht gedeckt werden können. Im Budgetjahr 2026 wird mit einer 
Steuererhöhung von 2 Steueranlagezehntel gerechnet. Trotz der Erhöhung zeigt das Ergebnis 
eine geringfügige Verbesserung. Die Entwicklung der Erträge wie auch der Ausgaben wird lau-
fend geprüft und entsprechende Korrekturen werden auch künftig nicht unumgänglich sein.  
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Investitionsrechnung: 
Der Gesamthaushalt rechnet mit CHF 2'705'000.00 Investitionsausgaben. 
 
Finanzierungsausweis: 
Der Finanzierungsausweis berücksichtigt alle geldmässigen Zu- und Abflüsse. Der gesamte 
Haushalt weist einen Finanzierungsfehlbetrag nach Investitionen von CHF 2'669'465.00 aus. 
 

 
Ergebnis Allgemeiner Haushalt 

Bezeichnung  Budget 2026   Budget 2025  Rechnung 
2024 

Erfolgsrechnung      
Betrieblicher Aufwand 8'855'365.00 8'685'900.00  7'858'658.96  
Betrieblicher Ertrag 7'539'745.00 6'962'265.00 7'209'204.46 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1'315'620.00 -1'723'635.00 -649'454.50 
Finanzaufwand 59'480.00 58'355.00 63'208.35 
Finanzertrag 837'290.00 807'670.00 852'476.69 
Ergebnis aus Finanzierung 777'810.00 749'315.00 789'268.34 
Operatives Ergebnis -537'810.00 -974'320.00 139'813.84 
Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 240'575.40 
Ausserordentlicher Ertrag 729'290.00 729'290.00 729'290.75 
Ausserordentliches Ergebnis 729'290.00 729'290.00 488'715.35 
      
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 191'480.00 -245'030.00 628'529.19 
    
Kommentar: 
In diesem Ergebnis werden die Spezialfinanzierungen (SF) d.h. Antennen- und Kabelfernse-
hen, Wasser, Abwasser, Abfall und Forstwirtschaft nicht berücksichtigt, da die Ergebnisse 
mit dem entsprechenden Verpflichtungskonto verrechnet werden können. Im Finanzertrag 
sind u.a. die Verzugszinse der Steuerpflichtigen, die Zinse auf Anlagen Finanzvermögen so-
wie die Miet- und Pachtzinse enthalten. Der Finanzaufwand beinhaltet hauptsächlich die Zin-
sen der internen Verrechnungen der Spezialfinanzierungen und die Vergütungszinsen der 
Steuern. Das Budget 2026 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 191'480.00 ab. 
 
. 

 
Ergebnis Spezialfinanzierung Antennen- und Kabelanlage 

Bezeichnung   Budget 2026   Budget 2025   Rechnung 
2024  

Erfolgsrechnung       
Betrieblicher Aufwand  234'620.00 250'720.00 220'734.15 
Betrieblicher Ertrag  273'400.00 273'400.00 266'058.26 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit  38'780.00 22'680.00 45'324.11 
Finanzaufwand  4'870.00 5'815.00 6'085.00 
Finanzertrag  0.00  0.00  0.00  
Ergebnis aus Finanzierung  -4'870.00 -5'815.00 -6'085.00 
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Operatives Ergebnis  33'910.00 16'865.00 39'239.11 
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag 0.00  0.00  0.00  
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung  33'910.00 16'865.00 39'239.11 

 
Kommentar 
Die Abschreibungen für die Investition "Ausbau Glasfaser FTTH" belasten die Rechnung jährlich 
mit CHF 102'600.00. Der Unterhaltsaufwand beträgt CHF 34'000.00, d.h. CHF 16'000.00 tiefer 
als noch im Budget 2025. Für die Inhouse-Erschliessungen sind im Jahr 2026 Investitionen von 
CHF 160'000.00 vorgesehen. Die Spezialfinanzierung Antennen- und Kabelanlage weist einen 
Ertragsüberschuss von CHF 33'910.00 aus. 
 
Ergebnis Spezialfinanzierung Wasser 

Bezeichnung  Budget 2026   Budget 2025   Rechnung 
2024  

Erfolgsrechnung      
Betrieblicher Aufwand 142'705.00  138'765.00  90'255.50  
Betrieblicher Ertrag 157'210.00 153'465.00 90'306.07 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 14'505.00 14'700.00 50.57 
Finanzaufwand 5'715.00 6'085.00 4'360.00 
Finanzertrag 0.00 0.00 0.00 
Ergebnis aus Finanzierung -5'715.00 -6'085.00 -4'360.00 
Operatives Ergebnis 8'790.00 8'615.00 -4'309.43 
Ausserordentlicher Aufwand 0.00  0.00  0.00  
Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 
Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 
      
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 8'790.00 8'615.00 -4'309.43 

 
Kommentar: 
Die Spezialfinanzierung Wasser rechnet mit einem Gewinn von CHF 8'790.00. Dieser Betrag 
wird dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung Wasser zugewiesen, welches Ende Jahr 2026 
voraussichtlich CHF 220'057.40 betragen wird. Aus dem Werterhalt sind zusätzliche Entnahmen 
von CHF 45'000.00 für den Unterhalt der Anlagen vorgesehen. Im Planungsjahr sind Investitio-
nen von CHF 260'000.00 geplant. Die planmässigen Abschreibungen betragen CHF 29'110.00. 
Die Einlage in den Werterhalt erfolgt zu 100% und beträgt gesamthaft CHF 57'400.00. 
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Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser 

Bezeichnung  Budget 2026  Budget 2025   Rechnung 
2024  

Erfolgsrechnung      
Betrieblicher Aufwand 465'510.00 451'260.00  402'726.25 
Betrieblicher Ertrag 433'890.00 403'855.00 439'784.30 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -31'620.00 -47'405.00 37'058.05 
Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 
Finanzertrag 21'565.00 21'320.00 21'515.00 
Ergebnis aus Finanzierung 21'565.00 21'320.00 21'515.00 
Operatives Ergebnis -10'055.00 -26'085.00 58'573.05 
Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00 
Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 
Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 
      
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -10'055.00 -26'085.00 58'573.05 
 
Kommentar: 
Die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 
CHF 10'055.00 ab. Für die Unterhaltsarbeiten in den Schächten sind CHF 31'000.00 einge-
stellt. Im Planungsjahr 2026 sind Investitionen von CHF  300'000.00 geplant. Die Abschrei-
bungen betragen CHF 32'430.00. Die Einlage in den Werterhalt erfolgt zu 100% und beträgt 
gesamthaft CHF 182’980.00.  

 
Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall 

Bezeichnung  Budget 2026   Budget 2025   Rechnung 
2024  

Erfolgsrechnung      
Betrieblicher Aufwand 211'700.00 207'475.00  191'809.30 
Betrieblicher Ertrag 212'500.00 207'500.00 215'747.05 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 800.00 25.00 23'937.75 
Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 
Finanzertrag 755.00 755.00 775.00 
Ergebnis aus Finanzierung 755.00 755.00 775.00 
Operatives Ergebnis 1'555.00 780.00 24'712.75 
Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00 
Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 
Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 
      
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 1'555.00 780.00 24'712.75 

 
 
 

14



10 
 

Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser 

Bezeichnung  Budget 2026  Budget 2025   Rechnung 
2024  
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Operatives Ergebnis 1'555.00 780.00 24'712.75 
Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00 
Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 
Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 
      
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 1'555.00 780.00 24'712.75 
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Kommentar: 
Die Spezialfinanzierung Abfallentsorgung schliesst mit einem positiven Ergebnis von 
CHF  1'555.00 ab. Im Planungsjahr 2026 sind keine Investitionen vorgesehen. Der Gewinn wird 
dem Rechnungsausgleich Abfallentsorgung zugeführt. Der Bestand wird per Ende Jahr 2026 
voraussichtlich ein Kapital von rund CHF 182'467.00 ausweisen. 
 
Ergebnis Spezialfinanzierung Forstwirtschaft 

Bezeichnung  Budget 2026   Budget 2025   Rechnung 
2024  

Erfolgsrechnung      
Betrieblicher Aufwand 8'590.00 8'590.00 6'011.60 
Betrieblicher Ertrag 4'000.00  4'000.00  1'196.80 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -4'590.00 -4'590.00 -4'814.80 
Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 
Finanzertrag 310.00 330.00 350.00 
Ergebnis aus Finanzierung 310.00 330.00 350.00 
Operatives Ergebnis -4'280.00 -4'260.00 -4'464.80 
Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00 
Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 
Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -4'280.00 -4'260.00 -4'464.80 

Kommentar: 
Die Spezialfinanzierung Forstwirtschaft weist im Budgetjahr 2026 einen Aufwandüberschuss 
von CHF 4'280.00 aus. Der Bestand des Eigenkapitals weist per Ende Jahr 2026 voraussichtlich 
einen Bestand von rund CHF 57'180.00 aus. 
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Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Sachgruppen 
 

  
Sachgruppen Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 
Zusammenzug  Aufwand  Ertrag   Aufwand   Ertrag   Aufwand   Ertrag  

  
 

          
  Erfolgsrechnung 10'476'365.00 10'476'365.00 10'091'300.00 10'091'300.00 10'151'993.86 10'151'993.86 
3 Aufwand 10'240'630.00   10'065'040.00   9'334'921.56   
30 Personalaufwand 1'235'760.00   1'209'685.00   1'143'946.65   
31 Sach- und übriger Be-

triebsaufwand 
1'479'260.00   1'446'120.00   1'215'734.07   

33 Abschreibungen VV 440'585.00   342'605.00   310'216.05   
34 Finanzaufwand 70'065.00   70'255.00   73'653.35   
35 Einlagen in Fonds und 

Spezialfinanzierungen 
240'380.00   240'380.00   240'371.00   

36 
37 
38 

Transferaufwand 
Durchlaufende Beiträge 
Ausserord. Aufwand 

6'522'505.00    6'503'920.00 
  

  5'859'927.99 
 

240'575.40 

  

39 Interne Verrechnungen 252'075.00   252'075.00   250'497.05   
        
4 Ertrag   10'462'030.00   9'815'925.00 

 
10'143'219.63 

40 Fiskalertrag   5'911'165.00   5'396'320.00   5'678'458.70 
41 Regalien+Konzessionen   

 
  

 
  

 

42 Entgelte   1'310'140.00   1'287'760.00   1'336'338.50 
43 Verschiedene Erträge   15'800.00   15'800.00   9'260.00 
44 Finanzertrag   859'920.00   830'075.00   875'116.69 
45 Entnahmen Fonds u. 

Spezialfinanzierungen 
  137'540.00   100'295.00   63'813.70 

46 
47 
48 

Transferertrag 
Durchlaufende Beiträge 
Ausserord. Ertrag 

  1'246'100.00 
 

729'290.00 

  1'204'310.00 
 

729'290.00 

  1'200'444.24 
 

729'290.75  
49 Interne Verrechnungen   252'075.00   252'075.00   250'497.05 
        
9 Abschlusskonten 235'735.00 14'335.00 26'260.00 275'375.00 817'072.30 8'774.23 
90 Abschluss ER 235'735.00 14'335.00 26'260.00 275'375.00 817'072.30 
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Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen 
 

 Funktionale Gliederung Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 
 Zusammenzug Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 
 ERFOLGSRECHNUNG  10'476'365.00  10'476'365.00 10'091'300.00  10'091'300.00 10'151'993.86 10'151'993.86 

0 Allgemeine Verwaltung  1'181'045.00 299'185.00 1'165'695.00 298'235.00 1'058'248.21 296'758.80  
Nettoaufwand  

 
881'860.00 

 
867'460.00 

 
761'489.41 

1 Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit, Verteidigung  

462'035.00 293'820.00 472'810.00 296'740.00 451'235.04 304'245.83 
 

Nettoaufwand  
 

168'215.00 
 

176'070.00 
 

146'989.21 
2 Bildung  3'210'295.00 407'170.00 3'207'545.00 418'215.00 2'898'631.53 434'280.94  

Nettoaufwand  
 

2'803'125.00 
 

2'789'330.00 
 

2'464'350.59 
3 Kultur, Sport und Freizeit  403'760.00 273'900.00 412'290.00 273'900.00 372'647.61 266'632.31  

Nettoaufwand  
 

129'860.00 
 

138'390.00 
 

106'015.30 
4 Gesundheit  17'690.00 

 
17'100.00 

 
15'998.20 334.70  

Nettoaufwand  
 

17'690.00 
 

17'100.00 
 

15'663.50 
5 Soziale Sicherheit  2'597'880.00 161'600.00 2'552'545.00 213'100.00 2'242'466.20 168'782.64  

Nettoaufwand  
 

2'436'280.00 
 

2'339'445.00 
 

2'073'683.56 
6 Verkehr und Nachrichten-

übermittlung  
659'975.00 105'700.00 620'175.00 79'700.00 564'550.37 112'025.50 

 
Nettoaufwand  

 
554'275.00 

 
540'475.00 

 
452'524.87 

7 Umweltschutz und Raum-
ordnung  

1'097'155.00 844'945.00 1'013'780.00 830'000.00 961'287.85 784'766.15 
 

Nettoaufwand  
 

252'210.00 
 

183'780.00 
 

176'521.70 
8 Volkswirtschaft  17'040.00 8'590.00 16'540.00 8'590.00 12'259.20 72'029.80  

Nettoaufwand  
 

8'450.00 
 

7'950.00  59'770.60 
 

9 Finanzen und Steuern  829'490.00 8'081'455.00 612'820.00 7'672'820.00 1'574'669.65 7'712'137.19  
Nettoertrag  7'251'965.00 

 
7'060'000.00 

 
6'137'467.54   
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Steueransätze und Gebühren 2026 
 
Steueransätze Gemeindesteueranlage 1.65-fache der kantonalen Einheitsansätze (neu) 
 Liegenschaftssteuer 1.2 o/00 der amtlichen Werte (wie bisher) 
 Wehrdienstersatzsteuer 13.5 % der einfachen Steuer Einkommen + Vermögen  
    (im Maximum Fr. 450.--) 
 Hundetaxe Fr. 65.-- pro Hund 
 
KAFRA *) Benützergebühren pro Anschluss Fr. 240.00 Jahresgebühr 
 
Kehricht Grundgebühr *) pro Wohnung / Betrieb Fr. 50.00 Jahresgebühr 
 Kehrichtmarken**)  17 Liter Fr. 8.40 für 10 Marken 
  35 Liter Fr. 16.60 für 10 Marken 
  60 Liter Fr. 29.40 für 10 Marken 
  110 Liter / Klein-Sperrgutmarken Fr. 4.90 für 1 Marke 
 Container **) 800 Liter-Marken Fr. 312.35 für 10 Marken 
 
Grünabfuhr**)  Grüncontainer  140 Liter Fr. 70.00  Jahresgebühr  oder Fr. 6.00 Einzelmarke 
 Grüncontainer 240 Liter Fr. 120.00  Jahresgebühr  oder Fr. 9.00 Einzelmarke 
 Grüncontainer bis 800 Liter Fr. 400.00  Jahresgebühr  oder Fr. 30.00 Einzelmarke 
 Schrebergärten *) Pauschalgebühr pro Parzelle  Fr. 60.00 Jahresgebühr 
 
Wasser*) Grundgebühr pro Wohnung / Betrieb Fr. 25.00 Jahresgebühr  
 Benützergebühren pro m3 Wasserverbrauch Fr. 0.10  
 
Kanalisation*) Grundgebühr pro Wohnung / Betrieb Fr. 90.00 Jahresgebühr 
 Regenabwassergebühr 50 % Zuschlag auf Grundgebühr Fr. 45.00  Jahresgebühr 
 Benützergebühren pro m3 Wasserverbrauch Fr.  1.00  
 
 

 *) Hier kommt die Mehrwertsteuer noch dazu  

 **) inkl. Mehrwertsteuer  
 
 
 
 
Die Detailunterlagen liegen zur Einsichtnahme durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
in der Gemeindeverwaltung Rüdtligen-Alchenflüh, Jurastrasse 19, 3422 Alchenflüh öffentlich 
auf. 
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Ringschluss Wasserleitung Industriestrasse 
 
Im Hinblick auf die Versorgungssicherheit der Wasserversorgung sowie zur Sicherstellung des 
Löschwassers soll die Wasserleitung in der Industriestrasse mit einem Ringschluss erweitert 
werden. Die Erweiterung soll ab Kreuzung Sägestrasse bis Höhe Ende Parzelle Nr. 540 auf 
ca. 270 m Länge entstehen. 
 
Das Baugesuch für den Ringschluss Wasserleitung Industriestrasse Rüdtligen wurde im April 
2025 gestartet. Damit die Erstellung im 2026 ausgeführt werden kann, ist es aber notwendig, 
dass eine Baubewilligung im Jahr 2026 vorliegt.  
 
Das beauftragte Ingenieurbüro (Ristag Ingenieure AG) hat einen Kostenvoranschlag (Genau-
igkeit ± 10 %) sämtlicher Kosten, welche der Gemeinde entstehen zusammengetragen. Der 
Kostenvoranschlag basiert auf Erfahrungswerten verschiedener Referenzprojekte.  
 
Kostenübersicht Fr.  Kosten inkl. 

MwSt. 
Baukosten Baumeisterarbeiten 
Regiearbeiten, Baustelleninstallation, Abbrüche und Demontagen, 
Bauarbeiten für Werkleitungen, Fundationsschichten Verkehrsanla-
gen, Belagsarbeiten 

Fr. 194‘000.00 

Rohrlegearbeiten 
Rohrlegearbeiten Wasser, gem. Kostenvoranschlag Emmental Trink-
wasser 

Fr. 50‘000.00 

Honorare und Baunebenkosten 
Projekt und Bauleitung 
Baunebenkosten 
Geometer und Bauvermessung 

Fr. 33'000.00 

Zwischentotal exkl. Mwst Fr. 277‘000.00 
MwSt. 8.1 % gerundet Fr. 22‘500.00 
Gesamttotal Erstellungskosten,  
Gerundet, inkl. MwST.)  Fr. 300‘000.00 

Kreditantrag Gemeindeversammlung Fr. 300‘000.00 
 
Im aktuellen Finanzplan ist die Erstellung des Ringschlusses Wasserleitung Industriestrasse 
für das Jahr 2026 eingeplant. 
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Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, dem Verpflichtungskredit von Fr. 300‘000.00 für 
die Erstellung Ringschluss Wasserleitung Rüdtligen zuzustimmen. 
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Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, dem Verpflichtungskredit von Fr. 300‘000.00 für 
die Erstellung Ringschluss Wasserleitung Rüdtligen zuzustimmen. 
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Verpflichtungskredit Nachrüsten Steigzone FTTH 
Genehmigung 
 
Am 8. März 2015 wurde an der Urne über den Verpflichtungskredit von CHF 2.5 Mio. für den 
Ausbau des Kabelnetzes auf die zukunftsweisende Glasfasertechnologie im gesamten Ge-
meindegebiet Rüdtligen-Alchenflüh abgestimmt und der Kredit verabschiedet. Der FTTH Aus-
bau (Fibre to the Home) verlief planmässig und wurde am 12. Juni 2019 an der Gemeindever-
sammlung mit einer Kreditunterschreitung von CHF 405'618.35 erfolgreich abgeschlossen.  
 
Die Gemeinde Rüdtligen-Alchenflüh hat das Kabelnetz auch auf der letzten Meile mit moder-
nen und zukunftsorientierten Glasfasern erneuert, um den wachsenden Anforderungen an 
Bandbreite sowie den steigenden Bedürfnissen nach schnellen Datenübertragungskapazitä-
ten gerecht zu werden. Zu diesem Zweck wurden Gebäude bzw. die einzelnen Wohn- und 
Geschäftseinheiten direkt mit Glasfasern erschlossen oder am Glasfaserkasten (BEP) für den 
Anschluss vorbereitet.  
 
Im Rahmen der Ersterschliessung aller Grundstücke wurden die Glasfaseranschlüsse erstellt. 
Die Ersterschliessung umfasste folgende Teilbereiche: 

- Die Gebäudeerschliessung in Form einer Glasfaseranschlussleitung ins Gebäude  
- Die bedarfsgerechte Steigzonenerschliessung in Form einer glasfaserbasierten Ge-

bäudeverkabelung im Gebäude (Inhouseerschliessung)  
 
Die Gebäudeerschliessung mittels Glasfaser, und somit die Ablösung des bestehenden koa-
xialen Kabelfernsehnetzes, wurde bis zu jeder Liegenschaft erstellt. Mit den Gebäudeeigen-
tümern wurden entsprechende Glasfaserverträge abgeschlossen. Diese regeln die bedarfs-
gerechte Glasfaser-Inhouseerschliessung zum Zeitpunkt des Projekts und den fortlaufenden, 
bedarfsgerechten FTTH-Ausbau. Die Kosten für die Glasfaser-Steigzonenerschliessung wer-
den durch die Gemeinde getragen und durch die Spezialfinanzierung Antennen- und Kabel-
fernsehen finanziert.  
 
Gestützt auf das Fernmeldegesetz, die technischen Richtlinien des BAKOM und die zugesi-
cherten Rechte in den Glasfaserverträgen zwischen Gemeinde und Eigentümer für die Mitbe-
nutzung der Steigzone durch andere Telecom-Anbieter beabsichtigt der Gemeinderat Rüdtli-
gen-Alchenflüh, eine FTTH-Inhouse-Kooperation mit der Swisscom abzuschliessen. Diese Ko-
operationsvereinbarung regelt die gemeinsame Glasfasererschliessung im Bereich der 
Steigzone des Gebäudes und verhindert einen Inhouse-Parallelausbau. Die Nutzungsrechte 
der Steigzone und die damit verbundene Inhouseinstallation werden der Swisscom gegen ein 
Entgelt von einmalig ca. CHF 240'000.00 zur Verfügung gestellt, wobei Swisscom die Arbeiten 
am Glasfaseranschlusskasten selber vornehmen wird. Der Vertrag hat eine erste Mindestver-
tragsdauer von fünf Jahren und läuft auf unbestimmte Zeit weiter, mit einer Kündigungsfrist 
von einem Jahr auf das Ende eines Kalenderjahres. Grundvoraussetzung bildet der Vollaus-
bau der Glasfaserinstallationen durch die Gemeinde bis ins Wohnzimmer. Swisscom betreibt 
ihr eigenes Telecom-Glasfasernetz und wird mit den Hauseigentümern einen eigenen Glasfa-
seranschlussvertrag abschliessen, um den vorhanden Glasfaseranschlusskasten der Ge-
meinde und die Hausinstallation mitnutzen zu dürfen. 
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Weiter hat der Gemeinderat beschlossen, dass die von der Gemeinde genutzten Fasern auch 
weiteren Providern (Sunrise und Salt) zur Nutzung bereitgestellt werden. Für das bedarfsge-
rechte Bereitstellen dieses Nutzungsrechts für Sunrise und Salt resultiert für die Gemeinde ein 
zusätzlicher durchschnittlicher Bruttogewinn von CHF 20'000 – 30'000 pro Jahr, was die Kafra-
Rechnung entsprechend entlastet. Dieses Geschäft liegt in der Kompetenz des Gemeinderats. 
 
Mit der Öffnung des Glasfasernetzes für Swisscom (vorliegendes Geschäft) und der Bereit-
stellung der gemeindeeigenen Fasern für andere Provider wird den Endkunden die grösst-
mögliche Wahlfreiheit an innovativen Kommunikations- und Multimediadienstleistungen über 
Glasfasertechnik ermöglicht.  
 
Um die Steigzonenerschliessung in sämtlichen Liegenschaften auf dem Gemeindegebiet kom-
plett auszubauen, muss diese noch bei rund 570 Wohneinheiten nachgerüstet werden. 
 
Kosten  
OTO-Inhouseinstallationen (Vollausbau) CHF 317’848.00 
Projektleitung und -koordination Localnet AG (8%) CHF 25’427.84 
Reserve CHF 6'724.16 
Kreditantrag Gemeindeversammlung CHF 350’000.00 

 
Beschluss Verpflichtungskredit brutto möglich, da die MwSt. via Vorsteuer zurückerstattet wird. 
 
 
Antrag des Gemeinderats: 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, dem Verpflichtungskredit von Fr. 350‘000.00 für 
die Nachrüstung der Steigzone FTTH zuzustimmen. 
  

22



22 
 

 
 

Weiter hat der Gemeinderat beschlossen, dass die von der Gemeinde genutzten Fasern auch 
weiteren Providern (Sunrise und Salt) zur Nutzung bereitgestellt werden. Für das bedarfsge-
rechte Bereitstellen dieses Nutzungsrechts für Sunrise und Salt resultiert für die Gemeinde ein 
zusätzlicher durchschnittlicher Bruttogewinn von CHF 20'000 – 30'000 pro Jahr, was die Kafra-
Rechnung entsprechend entlastet. Dieses Geschäft liegt in der Kompetenz des Gemeinderats. 
 
Mit der Öffnung des Glasfasernetzes für Swisscom (vorliegendes Geschäft) und der Bereit-
stellung der gemeindeeigenen Fasern für andere Provider wird den Endkunden die grösst-
mögliche Wahlfreiheit an innovativen Kommunikations- und Multimediadienstleistungen über 
Glasfasertechnik ermöglicht.  
 
Um die Steigzonenerschliessung in sämtlichen Liegenschaften auf dem Gemeindegebiet kom-
plett auszubauen, muss diese noch bei rund 570 Wohneinheiten nachgerüstet werden. 
 
Kosten  
OTO-Inhouseinstallationen (Vollausbau) CHF 317’848.00 
Projektleitung und -koordination Localnet AG (8%) CHF 25’427.84 
Reserve CHF 6'724.16 
Kreditantrag Gemeindeversammlung CHF 350’000.00 

 
Beschluss Verpflichtungskredit brutto möglich, da die MwSt. via Vorsteuer zurückerstattet wird. 
 
 
Antrag des Gemeinderats: 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, dem Verpflichtungskredit von Fr. 350‘000.00 für 
die Nachrüstung der Steigzone FTTH zuzustimmen. 
  

23 

Kreditabrechnung Ortsplanungsrevision 
Genehmigung Nachkredit 
 
Jeder Verpflichtungskredit für Investitionen ist gem. Art. 109 Gemeindeverordnung nach Ab-
schluss des Vorhabens abzurechnen. Die Abrechnung ist demjenigen Organ zur Kenntnis zu 
bringen, welches den Verpflichtungskredit für Investitionen beschlossen hat. 
 
Der folgende Verpflichtungskredit wurde an der Gemeindeversammlung genehmigt. Die Orts-
planungsrevision ist beendet, die Abrechnung liegt vor. Der Verpflichtungskredit muss der Ver-
sammlung gegenüber noch abgerechnet, d.h. zur Kenntnis gebracht werden.  
 
Ortsplanungsrevision 
 
Verpflichtungskredit vom 07.12.2016 Fr. 145'000.00 
Total Ausgaben (gemäss Kontoauszug) Fr. 179'122.50 
Kreditüberschreitung Fr. 34'122.50 
 
Der Gemeinderat hat am 30.09.2019 einen Nachkredit von Fr. 11'000.00 genehmigt. Leider 
reichte dieser Nachkredit nicht aus.  
 
Antrag des Gemeinderats: 

• Die Kreditüberschreitung von Fr. 34'122.50 ist als Nachkredit zu Lasten der Investiti-
onsrechnung der Einwohnergemeinde Rüdtligen-Alchenflüh zu genehmigen.  

• Die Kreditabrechnung «Ortsplanungsrevision» ist zur Kenntnis zu nehmen.   
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Kreditabrechnung Sanierung Mühleweg 
Kenntnisnahme 
 
Jeder Verpflichtungskredit für Investitionen ist gem. Art. 109 Gemeindeverordnung nach Ab-
schluss des Vorhabens abzurechnen. Die Abrechnung ist demjenigen Organ zur Kenntnis zu 
bringen, welches den Verpflichtungskredit für Investitionen beschlossen hat.  
 
Der folgende Verpflichtungskredit wurde durch die Gemeindeversammlung genehmigt. Die 
Sanierung ist beendet, die Abrechnung liegt vor. Der Verpflichtungskredit muss der Versamm-
lung gegenüber noch abgerechnet, d.h. zur Kenntnis gebracht werden.  
 
Sanierung Mühleweg 
Verpflichtungskredit vom 11.12.2019 Fr. 130'000.00 
Nachkredit vom 29.04.2025 (Kompetenz Gemeinderat) Fr.  9’194.30 
Total Ausgaben (gemäss Kontoauszug) Fr. 139'194.30 
Kreditüberschreitung Fr. 9'194.30 
 
Antrag des Gemeinderates:  
Die Kreditabrechnung Sanierung Mühleweg wird nur zur Kenntnisnahme vorgelegt.  
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In eigener Sache 
 
Personelles 
Chantal Dreier hat die Berufsmaturität nach 
der Berufslehre im Sommer 2025 erfolgreich 
abgeschlossen. Während der Berufsmaturität 
arbeitete Chantal 30% bei unserer Gemein-
deverwaltung. Wir gratulieren Chantal Dreier 
herzlich zu diesem Erfolg. Chantal Dreier ar-
beitet seit August 2025 bei einer anderen ber-
nischen Gemeinde in der Finanzverwaltung.  
 
Aida Visentini, Verwaltungsangestellte 100%, 
hat ihre Stelle per 31. Dezember 2025 gekün-
digt. Wir wünschen Aida Visentini für ihre pri-
vate und berufliche Zukunft alles Gute. 
 
Als Nachfolgerin konnten wir Anna Muriel 
Minger für uns gewinnen. Sie wird die Stelle 
als Verwaltungsangestellte 100% per 1. De-
zember 2025 antreten. Im Frühling 2026 wird 
sie den Fachausweis Bernische Gemeinde-
fachfrau starten.  
 
Verschimmeltes oder angegrautes 
Brot sowie anderer Abfall gehören 
nicht in die Tonne.  
Diese privat betriebene Sammelstelle besteht 
schon seit dem 1. Juli 1985 und wird rege be-
nützt. Das Brot wird an Tiere verfüttert. Tier-
halter, welche Altbrot möchten, melden sich 
bei Tel. 079 719 29 59. 
 
 
 
 

Digitales Bewilligungsverfahren; 
Gastgewerbliche Einzelbewilligung  
Ab 2024 wird im Kanton Bern phasenweise 
das digitale Gesuchsverfahren eingeführt. 
Seit Sommer 2024 ist es möglich, das Ge-
such, um gastgewerbliche Einzelbewilligung 
digital einzureichen. Dafür brauchen Sie le-
diglich Ihr BE-Login, wie es für das Erfassen 
der Steuererklärung oder die Beantragung 
von Betreuungsgutscheinen benötigt wird. 
Die Anleitung sowie die dazugehörigen Links 
für Gesuchstellerinnen finden Sie auf der 
Homepage www.rual.ch/Einwohner unter 
Festwirtschaftsbewilligung / Gastgewerbliche 
Einzelbewilligung - Gesuch einreichen.  
 
Trottoir Hauptstrasse 
Der Rechtsstreit für das Trottoir an der Haupt-
strasse konnte beendet werden. Die Hecke 
wurde durch die Eigentümerschaft entfernt. 
Der Gemeinderat ist nun an der weiteren Pla-
nung des Trottoirs. 
 
Abfallreglement 
An der letzten Gemeindeversammlung wurde 
das überarbeitete Abfallreglement zurückge-
zogen. Der Gemeinderat prüft die Umstellung 
vom Abfallmarken und Abfallsäcken erneut. 
Eine Umstellung auf Abfallsäcke wird jeweils 
auf einen 01.01. empfohlen. Deshalb wurde 
das Abfallreglement nicht bereits an der Ge-
meindeversammlung im Dezember 2025 
traktandiert.  
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Schulraumplanung 
 
Gerne informieren wir über den Stand der verschiedenen Projekte zu den Schulliegenschaf-
ten: 
 
TP_1_Neubau Doppelkindergarten inkl. Versetzen des Container Provisoriums 
 Nach erfolgreichem Versetzen und Bezug des Containerprovisorium konnte der Spaten-

stich für den neuen Doppelkindergarten bei schönem Wetter begangen werden. Die Bau-
arbeiten laufen noch auf Hochtouren, so dass wir den Zeitplan einhalten können.  
 

Bevor die Kinder den neuen Doppelkindergarten mit Leben füllen, öffnen wir am Mitt-
woch, 21. Januar zwischen 18.00 und 19.00 Uhr die Türen für die Bevölkerung und 
Interessierte. Im Anschluss um 19.00 Uhr wird die Informationsveranstaltung für das 
TP_2_Umbau und Sanierung Schulanlage stattfinden. 

 
TP_2_Umbau und Sanierung Schulanlage 
 Das Planungsteam, bestehend aus dem Architekten und verschieden Fachplanern, hat 

in der Zwischenzeit das Bauprojekt erstellt. Dies in enger Zusammenarbeit und regel-
mässigem Austausch mit den Schulleitungen, dem Hauswart und der vom Gemeinderat 
eingesetzten Begleitgruppe.  

 

Da das Regierungsstatthalteramt (RSTA) als Bewilligungsbehörde permanent überlastet 
ist, beträgt deren Bearbeitungszeit min. 6-8 Monate. Daher hat der Gemeinderat kürzlich 
entschieden, das Baugesuch noch vor der Kreditabstimmung vom 8. März 2026 beim 
RSTA einzureichen. Die eigentliche Ausführungsplanung wird jedoch erst nach einer er-
folgreichen Kreditabstimmung gestartet. 

 
TP_3_Neubau Doppelturnhalle, Tagesschule und Kindertagesstätte  

Bevor der Architekturwettbewerb gestartet werden kann, muss das Baureglement ange-
passt werden. Die Bearbeitungszeit wurde durch das Amt für Gemeinden und Raumord-
nung (AGR) «aufgrund der aktuell sehr hohen Geschäftseingangszahlen» auf unbe-
stimmte Zeit verlängert.  
 

 Wegen den diversen geplanten Bauprojekten in der Gemeinde sind die künftigen Schü-
lerzahlen und die Bedürfnisse an eine Kindertagesstätte und Tagesschule ungewiss. 
Ebenfalls noch ungewiss ist die Schulraumentwicklung in Kirchberg. Dadurch können 
die finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinde zurzeit nicht beziffert werden.  
 

Diese Ungewissheiten haben den Gemeinderat dazu bewogen, den Wettbewerb für eine 
Doppelturnhalle mit Kita und TS vorläufig zu sistieren. Eine Neubeurteilung der Situation 
erfolgt durch den Gemeinderat voraussichtlich im 4. Quartal 2026. 

 
TP_4_Fernwärmeanschluss 

Die Localnet AG, welche als Wärmelieferant fungiert, hat das Baugesuch bereits im April 
2025 eingereicht. Die neusten Schreiben des Regierungsstatthalteramt (RSTA) werden 
mit dem Hinweis verschickt, dass ein Bearbeitungsstart frühestens nach 6-8 Monaten 
sein wird und nicht wie vorgeschrieben nach 3 Monaten.  
 

Diese Situation ist sehr unbefriedigend und daher ist noch nicht klar, wann die ersten 
Liegenschaften an die Fernwärme angeschlossen werden können. 
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Bepflanzungen und Einfriedungen an öffentlichen Strassen 
 
Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich Bepflanzungen und Einfriedungen an öf-
fentlichen Strassen, folgende Hinweise auf die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu be-
achten:  
 
1. Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in den Stras-

senraum hineinragen, gefährden die Verkehrsteilnehmenden, aber auch Kinder und Er-
wachsene, die aus verdeckten Standorten unvermittelt auf die Strasse treten. Zur Verhin-
derung derartiger Verkehrsgefährdungen schreiben das Strassengesetz vom 4. Juni 2008 
(SG, BSG 732.11), Art. 73 Abs. 2, Art. 80 Abs. 3 und Art. 83 sowie die Strassenverordnung 
vom 29. Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1), Art. 56 und 57, unter anderem vor:  

 

 

Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kul-
turen und nicht hochstämmige Bäume müs-
sen seitlich mindestens 50 cm Abstand vom 
Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste 
dürfen nicht in den über der Strasse freizu-
haltenden Luftraum von 4.50 m Höhe hin-
einragen; über Geh- und Radwegen muss 
mindestens eine Höhe von 2.50 m freigehal-
ten werden.  
 
Bei Radwegen ist ausserdem ein seitlicher 
Abstand von 50 cm freizuhalten.  
Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf 
nicht beeinträchtigt werden.  

 
An unübersichtlichen Strassenstellen dür-
fen Einfriedungen und Zäune die Fahrbahn 
um höchstens 60 cm überragen. Für die nicht 
hochstämmigen Bäume, Hecken, Sträucher, 
landwirtschaftlichen Kulturen und dergleichen 
gelten die Vorschriften über Einfriedungen.  
 
Danach müssen solche Pflanzen bis zu einer 
Höhe von 1.20 m einen Strassenabstand von 
50 cm ab Fahrbahnrand einhalten. Sind sie 
höher, so müssen sie um ihre Mehrhöhe zu-
rückversetzt werden. Der Geltungsbereich er-
streckt sich auch auf bestehende solche 
Pflanzen. Vorbehalten bleiben strengere Ge-
meindevorschriften. 

 

  
2. Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, die Äste und andere Bepflanzungen all-

jährlich bis zum 31. Mai und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls erneut auf das vorge-
schriebene Lichtmass zurückzuschneiden.  
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